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[1645 n . Juli ] A
BERICHT [ DER LANDSCHREIBEREI DER FREIEN AEMTER] UEBER DAS GEGEN

WILHELM TANNENMANN, PFARRER VON VILLMERGEN, EINGELEITETE
VERFAHREN

"Da nun 3 nach underschidlichen klegten 3 dess heiny Mellingerss vohn Sarmistorff 3

gegen unnd wider . . . Wilhelm Tannenmahn . . . umb unnd vohn wägen 3 Jmme Mellin-

ger fürgesträchter Summa geltss 3 darbey gar Zuo grossen erlittenen schadenss 3

endtlihen nach deme gedachter pfarherr in dem einen und Anderen sich nit ge¬

bührlich bequemmen 3 unnd remedieren wollen 3 vohr unseren . . . herren unnd Obe¬

ren vohn den 5 Catholischen [ in den Freien Aemtern reg . ] ohrten 3 als dero . . .

Ehrengesandten verschinen Joannis Zuo Baden [an der Jahrrechnung ] versambt 3

der verlauff diss geschäffts wie hierbey wider Zuo sehen 3 dargethan 3 unnd der

un Zimbte Wucher uss gnugsamen bekandten ursachen 3 Jn massen ess nit dass

erste mohl wahre 3 eröffnet worden 3 habend damalen hohe wolgedachte die . . .

Ekrengesandten 3 den Landtschreiber in fryen Embteren [Beat Jakob I . Zurlauben]



Zuo schriben unnd Anbefehlen lassen , das . . . [Tannenmann] , vohn dergleichen

unzimbten Sachen Ab , unnd Zuo erstadtung der gebühr gegen dem klegeren Anmah¬

nen theüige , auch darbey befelch haben , Jm widrigen Jederweilen . . . Luceren,

in namen Aller ohrten Zuo berichten unnd darbey Jnnen herren Zuo vermelden,

dass wo alsdan eindtwederss vohn Anwes senden Landtvögten [ bis 1647 war dies

der neugl . Peter Blumer ] , oder sonsten , die noturfft mit Jrrrne An die hand ge¬

nommen wurde , er sich nit formalisieren solle , Wye dissem Aber An stadt der

erforderlihen emendation , wie es sich einem geistlichen insonderheit gebührte,

hatt der Landtschriber Anderes nichtss Alss ungute unnd unlidenliche wort Emp¬

fangen - [Hier in diesen Zusammenhang dürfte wohl die von Beat Jakob I . Zur¬

lauben eigenhändig angebrachte Randglosse passen . Dieser im übrigen recht ver¬

worrenen Notiz zufolge , sei auch er , der Landschreiber , einmal mit Tannenmann

auf der Kanzlei zusammengestossen : "Achatbc und Aagtc Atgc ultcdcA ungcbühAÙcch

uAltchcn , 2Λ Zuo voha einen Zuo wollen [Wokien] ouch getnukt [ ?] Jtm ekendea

ichAA klagt hab -ich Zum 3 mot den pukn.cn wlden. Zuo Jnne hen.n gmiAAen daAA en.

Zuo vohn Jnne Zue gebükn. Anmahnen theüge ] - dass namblichen man Jmrne in dis-

serem fahl Ze kurtz unnd unrecht theüge , unnd Alle die so diss geredt unnd

vohn Jmrne ussgeben , auch die Jnne vohr der hohen Oberkeit verklagt , wie den er

Jnne den Landtschreiber dafür halte , syen Al fül Schelmen unnd dieben , unnd

sit haro sich lassen verluthen , wan schon gleich wol Zwen unpartysche männer

[nämlich Heinrich Kündig und Ammann Ruepp ] , sampt seinen Ankleger , hier vohn

den [ Landt ] schriber berichtet , unnd Zugnuss gegeben , so habe ess seilen in

beysyn synen unnd nit Anderst beschechen - [ vermutlich gehört die gleichfalls

von Landschreiber Beat Jakob I . Ziœlaüben stammende zweite Randglosse in die¬

sen Kontext : "MB.  ich hab kein pAoceeA mit Jnne AnAtellen können , den Landvogt

Zuo benlckten wekA Atien pAteAteaen [unkloA ob deA VekanatA Mellingen oden,

den. VAelen AemteA] mögenlick geuieAAen, AIao  Jnne glelchAam Zue guttem lAt die

Aack einztg wie tch Ay Runden, den. [ V] Catkoll &cken oknten henmen EkAenge&and-

ten ßuA gebnackt woAden] - werde dessendtwegen die sach weiteres gebracht unnd

gestelt [ ?] werden , wan dan nun er sich disseren fründen vernemmen Last , wel¬

che in Zwaren im rechten , vohr seiner ungerechten sach nit schirmen können;

Alss Ligt dem [ Land ] schriber ob , dessen Allessen , grad bey disser gutten

glegenheit die . . . Ehrengesandten vohn den . . . 5 ohrten , underthänig brichten

Zlassen unnd Zbitten ; dass sy Jmrne mit vätterlichen hilf unnd raht beyspringen

wollen , wie er sich vemerss Zuo verhalten ob ess nit krefftig gnug sye , dass

die Leut einmal vohn Jmrne in Abwessen des Landtvogts weilen in seiner gegen¬

wahrt mehrere bedenckhen unnd ergernuss gegen disseren geistlichen entstehen



können ; verhört worden , oder [ev . durchgestrichen ] aber die Leüt so hierumb

wüssensahafft haben ; durah den Landtvogt uff ein neüwess ordenlieh verhören,

unnd Jrrme hem hierzuo verkünden Lassen solle , dan wovehr dass ein oder andere

Jnvne Landschreiberen nit [ ?] gut geheissen , unnd Jnmitelst verneren Uffzug die

ein oder Ander Angeregte persohn , verblichen thäte , gestalten wir dem selbi¬

gen augenbliahlich underworffen , ess vilichter wegen der usgosnen Calumnien

Jrrme [Landt ] sahriber Zuo naahteil reichen möchte , Allein ist auch Zuo beobach¬

ten , dass wan oberkeitliche Ambtleüth , uff ettwan endtstehende klegten , Alzyt

grad Anfangss in erkundigung der händlen , die Allerseitss interressierten

darbey haben meüssten , oder Jm widrigen grad Zuo parthen gemacht werden , ess

vilichter nachtheilige Consequentzen Abgeben möchte , So ist auch nit Zuo sor¬

gen dass seinethalben mehrere ergernuss könten gemacht werden , Alss die seini-

ge ist , in welche er sich vohr disseren mit Anderen ungerimbten thaten , Selb¬

sten gestürtz , Jnsonderheit aber uff vohr ungfor 5 Jahren einem seinem pfar-

kind , 100 gl Zuo buss Abgenormen unnd dardurch der ordenlichen oberkeit dass

Jrige verthätiget , wie den in anderen Sachen noch mehrere eingriff Zuo erschei¬

nen , Also dass er gleichsam hierin erhertet , unnd Ander Leüt dergleichen Sa¬

chen vohn Jmme gewöhnet , wessendtwegen er sich nit scheücht Also fräfenlich

die warheit Zuo widersprechen , weilen schendtlichere thaten begehen dörffen,

und dass noch mehrerss er vohn Anderen geistlichen . Jnsonderheit seinen mit

Capitularen vomemblich den fürgesetzten gleichsam beschruwen unnd beredet

wird , Als wie der Kutz vohn den vöglen , dessen er sich aber so wenig achtet,

und darumben nit besseret . . ."

Konzept AH 3 , 179 - 180
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